
Erläuterungen 
Für die Absicherung der Konsumnachfrage und damit die Konjunkturstabilisierung ist die 
Beitragsgestaltung zu den Systemen der sozialen Sicherung gerade für Bezieher niedriger Einkommen 
von erheblicher Bedeutung. In diesem Zusammenhang ist auch der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung 
für Dienstnehmer erheblich. Im Rahmen der Beschlussfassung des Ministerrates am 26. März 2008 ist 
u.a. auch die nachhaltige, jährlich mit der Aufwertungszahl des ASVG anzupassende Beitragsbefreiung 
zur Arbeitslosenversicherung für Bezieher niedriger Einkommen vorgesehen. Die Entlastung kommt 
ungefähr einer Million Beschäftigten zu Gute. Dem entsprechend entfällt der Beitragssatz zur 
Arbeitslosenversicherung für Arbeitnehmer mit einem Monatseinkommen über der 
Geringfügigkeitsgrenze (2008: 349,01 €) und 1 100 €. Über 1 100 bis 1 200 € beträgt der vom 
Arbeitnehmer zu tragende Anteil am Arbeitslosenversicherungsbeitrag ein Prozent, über 1 200 bis 1 350 € 
zwei Prozent und über 1 350 € wieder drei Prozent. Für Arbeitgeber bleibt der Beitragssatz unverändert 
bei drei Prozent. Damit beträgt der Arbeitslosenversicherungsbeitrag bei Überschreiten der 
Geringfügigkeitsgrenze 10,5 € statt bisher 21 €. Der Nettolohn steigt bis 1 100 € um 3,7 %, bis 1 200 € 
um 2,4 und bis 1 350 € um 1,2 %. 
Der jährliche Einnahmenentfall in der Gebarung Arbeitsmarktpolitik in der Höhe von rund 287,76 Mio. € 
ist vom Bund aus dem allgemeinen Haushalt zu tragen. 
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